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Niederschrift 

 
öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Finanzauschusses 

 Sitzungstermin: Mittwoch, den 30.07.2014 

 Sitzungsbeginn: 18:30 Uhr 

 Sitzungsende:  Uhr 

 Ort, Raum: Rathaus, Rathaussaal 

Sitzungsnummer: FA/005/2014 

Anwesend sind: 
 
 Stadtvertreter/in 
Frau Hannelore Basedow  
Herr Heino Kühl  
Herr Gregor Kutzner  
Herr Norbert Stern  
 sachkundige/r Einwohner/in 
Herr Torsten Anwand  
Herr Wolfgang Mieck  
Frau Maike Pohlmann  
 Verwaltung 
Frau Karin Corinth  
Frau Ellen Otto  
 
 

Entschuldigt fehlen: 
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Tagesordnung: 

Öffentlicher Teil 

 1   Eröffnung und Begrüßung der Sitzung durch das älteste Mitglied des Ausschusses 
 2   Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Anwesenheit und der  Beschlussfähig-

keit 
 3   Genehmigung der Tagesordnung 
 4   Wahl der/des Ausschussvorsitzenden 
 5   Verpflichtung der/des Ausschussvorsitzenden und Übergabe der Sitzungsleitung 
 6   Verpflichtung der sachkundigen Einwohner und Einwohnerinnen durch den Ausschuss-

vorsitzenden bzw. die Ausschussvorsitzende 
 7   Wahl der 1. und 2. Stellvertretung des/der Ausschussvorsitzenden 
 8   Genehmigung der Niederschrift vom 06.05.2014 
 9   Bekanntgabe der im nichtöffentlichen Teil  gefassten Beschlüsse lt. KV M-V § 31 Abs. 3 
 10   Einwohnerfragestunde 
 11   Bericht der Verwaltung 
 12   Finanzstatus, wesentliche Abweichungen vom Haushalt 
 13   Anfragen und Mitteilungen 
 14   Eilentscheidung des Bürgermeisters zur überplanmäßigen Ausgabe zum Kanalbau OT 

Schwartow "Am Hof" 
 15   Beratung und Beschluss der Eckdaten der Überarbeitung der Straßenreinigungssatzung 

inkl. Straßenreinigungsgebührensatzung 
 16   Bindung des Vertreters der Stadt Boizenburg/Elbe in der Gesellschafterversammlung der 

Stadtwerke Boizenburg/Elbe GmbH  hier: Jahresabschluss 2013 
 17   Genehmigung einer überplanmäßigen Aufwendung für die Kreisumlage 
 18   Bericht nach § 34 Abs.1 S.2 KV M-V (über-/außerplanmäßige Ausgaben, städtebauliche 

Verträge 1. Halbjahr 2014) 
 19   Ausbildung durch die Stadt Boizenburg/Elbe 
 20   Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder der Wahlorgane (Bürgermeisterwahl am 

12.10.2014, ggf. Stichwahl am 26.10.2014) 
 23   Bebauungsplan Nr. 23.4 "Industriegebiet Gammwiese- Nordwest/Nordost" 

hier: überplanmäßige Ausgabe 
 
 



  06.07.2022 
  Seite: 3/9 

  
 

 

 
 
 

Protokoll: 

Öffentlicher Teil 

zu 1 Eröffnung und Begrüßung der Sitzung durch das älteste Mitglied des Aus-
schusses 

 Herr Kühl als ältestes Mitglied des Ausschusses eröffnet die Sitzung und begrüßt 
alle Ausschussmitglieder.  
 

  
  
zu 2 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Anwesenheit und der  Be-

schlussfähigkeit 
 Es wird festgestellt, dass sieben Mitglieder des Ausschusses anwesend sind. Die 

Beschlussfähigkeit und ordnungsgemäße Ladung wird festgestellt. Herr Stern 
wird von Herrn Heinrich vertreten.  
 

  
  
zu 3 Genehmigung der Tagesordnung 
  

 
 
1   

Als TOP 23 wird nach TOP 20 die Beschlussvorlage 102/14/30 aufgenommen. 
 
Die Tagesordnung lautet wie folgt: 
Eröffnung und Begrüßung der Sitzung durch das älteste Mitglied des Ausschusses 

 2   Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Anwesenheit und der  Beschlussfähig-
keit 

 3   Genehmigung der Tagesordnung 
 4   Wahl der/des Ausschussvorsitzenden 
 5   Verpflichtung der/des Ausschussvorsitzenden und Übergabe der Sitzungsleitung 
 6   Verpflichtung der sachkundigen Einwohner und Einwohnerinnen durch den Ausschuss-

vorsitzenden bzw. die Ausschussvorsitzende 
 7   Wahl der 1. und 2. Stellvertretung des/der Ausschussvorsitzenden 
 8   Genehmigung der Niederschrift vom 06.05.2014 
 9   Bekanntgabe der im nichtöffentlichen Teil  gefassten Beschlüsse lt. KV M-V § 31 Abs. 3 
 10   Einwohnerfragestunde 
 11   Bericht der Verwaltung 
 12   Finanzstatus, wesentliche Abweichungen vom Haushalt 
 13   Anfragen und Mitteilungen 
 14   Eilentscheidung des Bürgermeisters zur überplanmäßigen Ausgabe zum Kanalbau OT 

Schwartow "Am Hof" 
Vorlage: 082/14/30 

 15   Beratung und Beschluss der Eckdaten der Überarbeitung der Straßenreinigungssatzung 
inkl. Straßenreinigungsgebührensatzung 
Vorlage: 088/14/30 

 16   Bindung des Vertreters der Stadt Boizenburg/Elbe in der Gesellschafterversammlung der 
Stadtwerke Boizenburg/Elbe GmbH  hier: Jahresabschluss 2013 
Vorlage: 093/14/BM 

 17   Genehmigung einer überplanmäßigen Aufwendung für die Kreisumlage 
Vorlage: 105/14/10 

 18   Bericht nach § 34 Abs.1 S.2 KV M-V (über-/außerplanmäßige Ausgaben, städtebauliche 
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Verträge 1. Halbjahr 2014) 
Vorlage: 108/14/20 

 19   Ausbildung durch die Stadt Boizenburg/Elbe 
Vorlage: 109/14/20 

 20   
 
 
 23   

Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder der Wahlorgane (Bürgermeisterwahl am 
12.10.2014, ggf. Stichwahl am 26.10.2014) 
Vorlage: 110/14/20 
Bebauungsplan Nr. 23.4 „Industriegebiet Gammwiese-Nordwest/Nordost“, hier: über-
planmäßige Ausgabe 

  

Nicht öffentlicher Teil 

 21   Antrag auf Erlass der Festsetzung von Stundungszinsen 
Vorlage: 090/14/30 

 22   Anfragen und Mitteilungen 
 

 
 

  
 Abstimmungsergebnis: 7/0/0 

 
zu 4 Wahl der/des Ausschussvorsitzenden 
 Gemäß § 36 Abs. 4 KV m-V werden in der ersten Ausschusssitzung die/der Vor-

sitzende des Ausschusses gewählt. Es erfolgt die Wahl unter Leitung des ältes-
ten Ausschussmitgliedes. Gewählt ist, wer die meisten Stimmen erhält. Eine ge-
heime Wahl ist auf Antrag möglich. 
 
Herr Heinrich schlägt Herrn Stern als Ausschussvorsitzenden vor. Sein Einver-
ständnis liegt hat er erklärt. 
 
Wahlergebnis: 7/0/0 
  
 

  
  
zu 5 Verpflichtung der/des Ausschussvorsitzenden und Übergabe der Sitzungs-

leitung 
 Herr Kühl verpflichtet Frau Pohlmann, als sachkundige Einwohnerin, per Hand-

schlag gemäß § 28 Abs. 2 KV M-V zur gewissenhaften Erfüllung ihrer Pflichten. 
Die Sitzungsleitung wird an die erste Stellvertreterin übergeben. 
 
 

  
  
zu 6 Verpflichtung der sachkundigen Einwohner und Einwohnerinnen durch den 

Ausschussvorsitzenden bzw. die Ausschussvorsitzende 
 Frau Pohlmann verpflichtet Herrn Mieck und Herrn Anwand, als sachkundige 

Einwohner, per Handschlag gemäß § 28 Abs. 2 KV M-V zur gewissenhaften Er-
füllung ihrer Pflichten. 
 
 
 

  
  
zu 7 Wahl der 1. und 2. Stellvertretung des/der Ausschussvorsitzenden 
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 Frau Basedow und Herr Heinrich schlagen Frau Pohlmann als erste Stellvertrete-
rin vor.  
Als zweiten Stellvertreter schlägt Herr Heinrich Herrn Kühl vor. 
Zwei getrennte Wahlgänge erfolgen. 
 
Erste Stellvertreterin: 
Gewählt ist Frau Pohlmann mit 6/0/1 Stimmen 
Zweiter Stellvertreter: 
Gewählt ist Herr Kühl mit 6/0/1 Stimmen 
 

  
  
zu 8 Genehmigung der Niederschrift vom 06.05.2014 
  
  
 Abstimmungsergebnis: 6/0/1 

 
zu 9 Bekanntgabe der im nichtöffentlichen Teil  gefassten Beschlüsse lt. KV M-V 

§ 31 Abs. 3 
 TOP11  070/14/30 7/0/0 

TOP12  075/14/30 7/0/0 
TOP 14 078/14/30 7/0/0 
TOP 15 079/14/30 7/0/0 
 
 
 

  
  
zu 10 Einwohnerfragestunde 
 Zu diesem TOP gibt es keine Äußerungen.  

 
  
  
zu 11 Bericht der Verwaltung 
 Frau Corinth berichtet, dass der Landesrechnungshof seine Prüfung am 19. und 

20.06.2014 zum Thema „Querschnittsprüfung Kommunales Forderungsmanage-
ment“ durchgeführt hat. Die Prüfung vor Ort erfolgte vor allem im Kassenbereich 
und in der Vollstreckung, aber auch Fragen der Organisation wurden angespro-
chen. Nach Erhalt und Auswertung des Protokolls wird es weitere Informationen 
geben. 
 
Die durch die Stadtvertretung am 24.04.2014 genehmigte Ermächtigung des Bür-
germeisters zu Darlehensumschuldungen wurde realisiert.  
 
Mit Bescheid vom 02.07.2014 des Landkreises Ludwigslust-Parchim wurde die 
Kreisumlage festgesetzt.  
Das Ministerium für Inneres und Sport MV erließ mit Datum vom 27.06.2014 den 
Kommunalen Finanzausgleich für das 2. Halbjahr 2014. 
 
 

  
  
zu 12 Finanzstatus, wesentliche Abweichungen vom Haushalt 
 Der Kennziffernspiegel per 14.07.2014 liegt den Ausschussmitgliedern vor. 

Frau Corinth sagt, dass die Gewerbesteuer sich per heute im Anordnungssoll von 
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1.286.979 € auf 1.314.633 €, der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer von 
744.329 € auf 1.294.801 € und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 
73.216 € auf 144.451 € entwickelt hat. Die höhere Schlüsselzuweisung ist im 
Kennziffernspiegel ausgewiesen. 
Zu den investiven Einzahlungen sagt Frau Corinth, dass für den Fördermittelabruf 
beim Kanal Gothmann, Schwartow, Bahlen und Bahlendorf bisher nur ein vorzei-
tiger Vorhabensbeginn vorliegt. Der Zuwendungsbescheid zum Mittelabruf liegt 
der Stadt aber noch nicht vor. Die Bescheide für die R.-Tarnow Straße sollen im 
September verschickt werden. Der Verwendungsnachweis für die Umrüstung der 
Straßenbeleuchtung ist eingereicht. Der Zuwendungsbescheid für die Herstellung 
des Parkplatzes am Bahnhof liegt jetzt vor, mit der Schlussrechnung werden die 
Fördermittel abgerufen. (Informationen aus dem FB III) 
 
 

  
  
zu 13 Anfragen und Mitteilungen 
 Zu diesem TOP gibt es keine Äußerungen.  

 
  
  
zu 14 Eilentscheidung des Bürgermeisters zur überplanmäßigen Ausgabe zum 

Kanalbau OT Schwartow "Am Hof" 
Vorlage: 082/14/30 

 Für Herrn Kühl stellt sich die Frage, warum die 20T€ vergessen wurden, in den 
Haushalt einzustellen.  
 

 Beschlussvorschlag: 
Die Stadtvertretung der Stadt Boizenburg/Elbe genehmigt auf ihrer Sitzung 
am…………2014  die Eilentscheidung des Bürgermeisters zu 

1. Außerplanmäßige Ausgabe  im Investitionshaushalt  
von 33.000,00 €            in der HH-Stelle  5.3.8.00.000 - 
09600230 
     aus der HH-Stelle  5.3.8.00.000 - 
09600260 

 
2. Überplanmäßige Ausgabe für die Sanierung der Oberfläche des Wende-

hammers im Ergebnishaushalt in Höhe  
 
von 25.000,00 €  in der HH-Stelle 5.4.1.00.000 - 
52338000 
    aus der HH-Stelle 2.5.2.00.000 – 
52313000 

 
 
 
 

 Abstimmungsergebnis: 6/1/0 
 

zu 15 Beratung und Beschluss der Eckdaten der Überarbeitung der Straßenreini-
gungssatzung inkl. Straßenreinigungsgebührensatzung 
Vorlage: 088/14/30 

 Herr Heinrich sagt, dass der ABSVD die Vorlage zur Beratung in den Hauptaus-
schuss empfohlen hat. Es sollte die Frage geklärt werden, wieso der Winterdienst 
in der Gebührenkalkulation Berücksichtigung finden soll. Herr Heinrich beantragt 
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die Beschlussvorlage zu vertagen.  
 

 Beschlussvorschlag: 
Die Stadtvertretung beschließt auf ihrer Sitzung am 28.08.2014 die folgen-
den Eckdaten für die neue Straßenreinigungssatzung sowie für die neue 
Straßenreinigungsgebührensatzung: 
 
Zu 1. Zustimmung zur Aufnahme des Winterdienstes in die neue Straßen-

reinigungssatzung bzw. Straßenreinigungsgebührensatzung der 
Stadt Boizenburg/Elbe. 

Zu 2.  Zustimmung zur neuen Anlage der Straßenreinigungssatzung (An-
lage 2) über die zu reinigenden Straßen. 

Zu 3.  Die Gebührenkalkulation für die Straßenreinigung sowie für den 
Winterdienst erfolgt für die Jahre 2015-2017. 
Die Nachkalkulation wird für die letzten 3 Jahre vorgenommen.  
Fortschreibung der Gebührenkalkulation erfolgt alle 3 Jahre. 

 
 
 
 

 Abstimmungsergebnis: zur Vertagung 6/1/0 
 

zu 16 Bindung des Vertreters der Stadt Boizenburg/Elbe in der Gesellschafterver-
sammlung der Stadtwerke Boizenburg/Elbe GmbH  hier: Jahresabschluss 
2013 
Vorlage: 093/14/BM 

  
 Beschlussvorschlag: 

Die Stadtvertretung der Stadt Boizenburg/Elbe bindet den Vertreter des Gesell-
schafters der Stadt Boizenburg/Elbe in der Gesellschafterversammlung der 
Stadtwerke Boizenburg/Elbe GmbH dahingehend, dafür zu stimmen, dass vom 
Jahresüberschuss 2013 in Höhe von 781,0 T€ ein Betrag in Höhe von  200,0 T€ 
in die Gewinnrücklagen eingestellt wird. Der Restbetrag von 581,0 T€ ist an die 
Gesellschafter auszuschütten 
 
 
 

 Abstimmungsergebnis: 7/0/0 
 

zu 17 Genehmigung einer überplanmäßigen Aufwendung für die Kreisumlage 
Vorlage: 105/14/10 

 Herr Kühl kritisiert die Höhe der Kreisumlage. Er ist der Auffassung, dass die 
Kreistagsmitglieder ihre Aufgaben für die Kommunen nicht wahrnehmen 
Dem widerspricht Herr Heinrich. Er verweist auf die Kommunalverfassung und 
sagt, dass besonders die Aufwendungen der sozialen Sicherung gestiegen sind 
und so die Erhöhung der Kreisumlage notwendig ist 
 
 

 Beschlussvorschlag: 
Die Stadtvertretung der Stadt Boizenburg/Elbe beschließt eine überplan-
mäßige Ausgabe/Auszahlung für die Kreisumlage in Höhe von 56.773,36 
€. 
(Produktsachkonto 61100000 54421000). 
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Die Deckung erfolgt aus Mehreinnahmen der Schlüsselzuweisung (Pro-
duktsachkonto 61100000 41111000). 
 
 
 

 Abstimmungsergebnis: 7/0/0 
 

zu 18 Bericht nach § 34 Abs.1 S.2 KV M-V (über-/außerplanmäßige Ausgaben, 
städtebauliche Verträge 1. Halbjahr 2014) 
Vorlage: 108/14/20 

  
 Beschlussvorschlag: 

 
Die Stadtvertretung der Stadt Boizenburg/Elbe nimmt den Bericht des Bürger-
meisters nach § 34 Abs.1 S.2 KV M-V hinsichtlich der über- und außerplanmäßi-
gen Ausgaben sowie städtebaulicher Verträge aus dem 1.Halbjahr 2014 zur 
Kenntnis. 
 
 
 

  
zu 19 Ausbildung durch die Stadt Boizenburg/Elbe 

Vorlage: 109/14/20 
 Herr Heinrich fragt nach der Dauer einer Übernahme des Auszubildenden. 

Frau Corinth sagt, dass eine Übernahme in ein Arbeitsverhältnis für ein Jahr er-
folgt. 
Die Frage, ob die Fahrkosten pauschal erstattet werden, beantwortet Frau Co-
rinth damit, dass die Erstattung nach der Abrechnung der Belege erfolgt.  
 

 Beschlussvorschlag: 
Die Stadtvertretung der Stadt Boizenburg/Elbe beschließt, im Jahr 2015 
eine Ausbildungsstelle zum/zur Verwaltungsfachangestellte/n anzubieten 
und die Ausbildung in eigener Verantwortung durchzuführen. 
Die finanziellen Mittel für die Ausbildung in den Haushaltsjahren 2015-
2018 sind bereitzustellen. 
 
 
 

 Abstimmungsergebnis: 7/0/0 
 

zu 20 Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder der Wahlorgane (Bürgermeis-
terwahl am 12.10.2014, ggf. Stichwahl am 26.10.2014) 
Vorlage: 110/14/20 

  
 Beschlussvorschlag: 

Die Stadtvertretung der Stadt Boizenburg/Elbe beschließt, den Mitgliedern des 
Gemeindewahlausschusses je Sitzung bzw. den Mitgliedern der Wahlvorstände 
am Wahltag (für die Bürgermeisterwahl am 12.10.2014 und ggf. für die Stichwahl 
am 26.10.2014) folgende Aufwandsentschädigungen nach § 14 Abs. 1 S. 2 
LKWO M-V zu gewähren: 

Funktion Urnenwahlbezirke Briefwahlbezirk 

Wahlvorsteher/innen sowie deren 40 Euro 30 Euro 
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Stellvertretungen, Schriftführer/innen 

stellvertretende Schriftführer/innen, 
Beisitzer/innen 

30 Euro 25 Euro 

Beisitzer/innen im Gemeindewahl-
ausschuss 

30 Euro 

 

Darüber hinaus wird am Wahltag ein Verpflegungsgeld von 40 Euro je Wahlvor-
stand bzw. von 20 Euro für den Briefwahlvorstand gezahlt. 
 
 
 

 Abstimmungsergebnis: 7/0/0 
 

zu 23 Bebauungsplan Nr. 23.4 "Industriegebiet Gammwiese- Nordwest/Nordost" 
hier: überplanmäßige Ausgabe 
Vorlage: 102/14/30 

  
 Beschlussvorschlag: 

Die Stadtvertretung stimmt der überplanmäßigen Ausgabe zu. 
 
 
 

 Abstimmungsergebnis: 5/1/1 
 

 

 

 

Für die Richtigkeit: 

Datum: 06.07.22 
 
 
 
 
 
Ellen Otto 
Protokollführer/in 
 
 
 
 
 
 
Ausschussvorsitzende/r 
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